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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 

 Veränderungssperre für den Bebauungsplan „Gieselweg / Harxbütteler Straße", TH  22 
Stadtgebiet nördlich des Mittellandkanales, südwestlich der Ortslage Thune und südlich der 
Harxbütteler Straße 
 
 
 
ohne Beschlussvorschlag 
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Der Rat hatte in seiner Sitzung am 13. Dezember 2011 für die vormaligen Planbereiche WE 60 
(Stadtgebiet nördlich des Mittellandkanals, südwestlich der Ortslage Thune, südlich der Harx-
bütteler Straße) und TH 21 (Stadtgebiet nördlich des Mittellandkanals, südwestlich der Ortslage 
Thune, beiderseits des Gieselwegs) die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Gieselweg/Harx-
bütteler Straße“ unter anderem mit dem Ziel beschlossen, die Zulässigkeit von Nutzungen für 
Anlagen zur Behandlung von Abfällen neu zu regeln. 
 
Diesem Planungsziel liegt die Überlegung zugrunde, die Belastungen für die angrenzenden 
schutzwürdigen Wohnstandorte und die südlich des Mittellandkanals befindliche Schule bei einem 
Ausbau des gewerblich-industriellen Standorts in Thune nicht weiter zu erhöhen. Vorgesehen sind 
demnach z. B. neue Regelungen hinsichtlich der zulässigen Art der baulichen Nutzung sowie ggf. 
der verkehrlichen Erschließung. Auch der Umfang der Industrie- und Gewerbeflächen soll in An-
betracht der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung und im Lichte des in Umsetzung befindli-
chen, weiter westlich gelegenen Gewerbegebietes Waller See überprüft werden. 
 
Anlass hierfür war ein Bauantrag der Firma Eckert & Ziegler Umweltdienste am Standort Thune. 
Der Bauantrag wurde nach Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses mit Bescheid vom 
5. Januar 2012 für ein Jahr zurückgestellt, s. Drucksachennr. 12129/12. Hiergegen hat die 
Fa. Eckert & Ziegler Widerspruch eingelegt. 
 
Neben dem Aufstellungsbeschluss wurde die Verwaltung weiterhin aufgefordert, eine Verände-
rungssperre bis zur nächsten Ratssitzung vorzubereiten. Diesem Auftrag kommt die Verwaltung 
mit dieser Vorlage nach, indem in der Anlage der Text einer Satzung über die Anordnung einer 
Veränderungssperre für den Bebauungsplan Gieselweg/Harxbütteler Straße - TH 22 – beige-
fügt wird. 
 
Die Verwaltung selbst kann allerdings eine Beschlussempfehlung in dieser Richtung nicht aus-
sprechen. Sie hat mehrfach auf die bestehenden rechtlichen Risiken eines erneuten Be-
bauungsplanverfahrens bzw. eines erneuten Erlasses einer Veränderungssperre und mögliche 
Schadenersatzansprüche pflichtgemäß hingewiesen. Zur Abkürzung an dieser Stelle verweise 
ich auf die Mitteilung vom 2. Dezember 2011 (Drucksachen-Nr. 12083/11).  
 
Zwar würde ein Beschluss des Rates, erneut eine Veränderungssperre zu verhängen, nach 
Ansicht der Verwaltung auch nicht so offensichtlich, eindeutig und unstrittig rechtswidrig sein, 
dass der Oberbürgermeister gemäß den Vorschriften des NKomVG verpflichtet wäre, die Kom-
munalaufsicht einzuschalten oder unmittelbar selbst Einspruch einzulegen. Das Prozessrisiko in 
der Angelegenheit ist aber nach Auffassung der Verwaltung immerhin doch so erheblich, dass 
die Verwaltung schlechterdings nicht selbst einen dieses Risiko negierenden Beschlussvor-
schlag unterbreiten kann. Es wäre widersinnig, wenn die Verwaltung – die nach der Rechtslage 
gehalten und verpflichtet ist, nicht nur selbst Recht zu beachten, sondern auch die Beschluss-
gremien auf die Rechtslage und mögliche Schadensrisiken hinzuweisen - im Angesicht dieses 
Umstandes gleichwohl einen mit derartigen Risiken behafteten Beschlussvorschlag als ihren 
eigenen unterbreiten würde. Deshalb ergeht diese Vorlage ohne Beschlussvorschlag.  
 
Es liegt im politischen Ermessen des Rates, ob er sich über diese Bedenken hinwegsetzen und 
ggfs. auch diese Risiken eingehen will. Wenn es der Rat wünscht, würde die Verwaltung auch 
zunächst zwecks Beurteilung die obere Bauaufsicht und die obere Kommunalaufsicht einschal-
ten.  
 
Gegenstand des Ratsbeschlusses war ferner die Organisation und Durchführung eines Exper-
tenhearings mit der Themenstellung „Risiken bei der Verarbeitung von umweltgefährdeten Stof-
fen, insbesondere strahlender Abfallstoffe in der Nähe von Wohngebieten“. Dieses Hearing hat 
am 25. Januar 2012 in der Stadthalle Braunschweig stattgefunden. Ca. 1.300 Bürgerinnen und 
Bürger hatten dort die Gelegenheit, Informationen zu den Themen strahlenschutzrechtliche 
Mess- und Grenzwerte, gesundheitliche Risiken von schwach radioaktiver Strahlung, u.a. zu 
erhalten und Fragen zu stellen.  
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Der derzeitige und zukünftige Betrieb der Firma Eckert & Ziegler wurde ebenfalls intensiv disku-
tiert. Sowohl die Bürgerinitiative BISS als auch der Firmenchef Herr Dr. Eckert hatten Gelegen-
heit, ihre Standpunkte zu erläutern. Weiterhin stand das staatliche Gewerbeaufsichtsamt 
Braunschweig als zuständige Genehmigungs- und Überwachungsbehörde hinsichtlich des 
strahlenschutzrechtlichen Betriebs Rede und Antwort. 
 
 
I. V.  
 
Gez. 
Sommer  
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2.1: Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre 
Anlage 2.2: Geltungsbereich der Veränderungssperre 
 
 















 
 Anlage 2.1 
  
 
 
 
 


 
Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre vom 28. Februar 2012 
für den Bebauungsplan 
Gieselweg/ Harxbütteler Straße TH 22 
 
Auf Grund des § 14 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Verbindung mit §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 17. November 2011 (Nds. GVBl. S. 422), hat der 
Rat der Stadt Braunschweig am 28. Februar 2012 diese Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
Stand Rechtsgrundlagen: 21. Dezember 2011 
 
§ 1 Für das in § 2 näher bezeichnete Gebiet hat der 


Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13. Dezember 
2011 die Aufstellung eines Bebauungsplanes be-
schlossen. Zur Sicherung der Planung wird für 
den künftigen Planbereich eine Veränderungs-
sperre angeordnet. 


 
§ 2 Von der Veränderungssperre ist das Stadtgebiet 


nördlich des Mittellandkanales, südwestlich der 
Ortslage Thune und südlich der Harxbütteler 
Straße betroffen. 
 
Das in seiner Begrenzung vorstehend beschrie-
bene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der ei-
nen Bestandteil dieser Satzung bildet, schwarz 
umrandet. 


 
§ 3 In dem von der Veränderungssperre betroffenen 


Gebiet dürfen 
 


1. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden; 


 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 


Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 


 


 § 4 Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die 
Entscheidung über Ausnahmen trifft die Stadt 
Braunschweig. 


 
 
§ 5 Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-


rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Stadt Braunschweig 
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem In-
krafttreten der Veränderungssperre hätte begon-
nen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut-
zung werden von der Veränderungssperre nicht 
berührt. 


 
 
§ 6 Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung 


im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig in Kraft. 
 
Die Geltungsdauer beträgt zwei Jahre. 


 
 
 
 
 
Braunschweig, den  Stadt Braunschweig 
 Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 I. V. Sommer 
 Stadtbaurätin 
 





